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Es folgt Nr. 3: “Rechte und Pflichten von Eltern”

Schulrecht für LehrerInnen:
Rechte und Pflichten von SchülerInnen

Es ist ein Leitgedanke des neuen Schulgesetzes,
Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und
Schüler stärker in das Schulleben einzubinden. Das
kann nur gelingen, wenn die Informations- und die
Beteiligungsrechte beider Gruppen gestärkt werden.
Die Schule hat die Pflicht, SchülerInnen über ihre
Beteiligungsrechte in der Schule zu informieren und
sie bei Schulwegsentscheidungen zu beraten. Die
Hauptlast dieser Verpflichtung liegt bei den Lehr-
kräften. Dabei geht es nicht nur um die reine Infor-
mation; Lehrkräfte haben auch die Aufgabe, ihre
Schülerinnen und Schüler bei der Wahrnehmung
ihrer Rechte aktiv zu unterstützen.

Zentrale Punkte dieser Informations- und Bera-
tungspflicht sind:

• Information und Beteiligung bei der Planung und
Gestaltung des Unterrichts als Grundlage der de-
mokratischen Schule;

• Information über die Kriterien der Leistungs-
beurteilung, Versetzung, Kurseinstufung;

• Beteiligung bei der Planung von Wahl- und
Wahlpflichtangeboten;

• Hinweis auf  das Entscheidungsrecht der Schüle-
rInnen bei der Auswahl und auf  deren Pflicht zur
Teilnahme an den gewählten Angeboten;

• ausführliche Information vor Schulwegsentschei-
dungen (Fremdsprachen, Oberschulzweig u.ä.)

• Vorbereitung auf  individuelle Wahlentscheidungen
bezüglich des weiteren Bildungsgangs;

• Information über die Mitwirkungsrechte.

Diese Informationen werden im Unterricht gege-
ben. Darüber hinaus haben Schülerinnen und Schü-
ler das Recht auf  individuelle Beratung und Infor-
mation, z.B. in Sprechstunden,

• zu ihrer individuellen Lernentwicklung: Leistungs-
stand, -messung, -beurteilung;

• zu schulischen Entscheidungen wie Versetzung,
Ordnungsmaßnahmen, sonderpädagogische För-
derung;

• zur Vorbereitung auf  individuelle Wahl-
entscheidungen bezüglich des Bildungsgangs
(Fremdsprachen, Oberschulzweig....).

Weiterhin sind sie zu informieren über die Rechte
und Mitarbeitmöglichkeiten in den Gremien, die
über ihre eigene Klasse hinausgehen; das betrifft:

• die Gesamtschülervertretung der Schule,

• die Wahl des/der Schulsprechers/sprecherin,

• die Gremien des Bezirks (Bezirksschülervertre-
tung, Bezirksschulbeirat) und

• die Landesgremien (Landesschülervertretung, Lan-
desschulbeirat).

In der Schule gelten auch für SchülerInnen die bür-
gerlichen Grundrechte nach dem Grundgesetz;
dabei sind zentral

• die Freiheit der Meinungsäußerung nach Art. 5
GG;

• die Versammlungs- und Koalitionsfreiheit nach
Art. 8 GG.

Aber SchülerInnen sind natürlich auch auf  ihre
Pflichten hinzuweisen: Die Schulpflicht der
SchülerInnen beschränkt sich nicht auf  die reine
Anwesenheit, sie sind darüber hinaus zur aktiven
Teilnahme am Unterricht einschließlich der Erledi-
gung von Hausaufgaben verpflichtet!



Aus dem Schulgesetz für das Land Berlin
vom 26.01.2004

§ 4 Grundsätze für die Verwirklichung
(1) Die Schule, die Erziehungsberechtigten und die
Jugendhilfe wirken bei der Erfüllung des Rechts
der Schülerinnen und Schüler auf  größtmögliche
Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Fähigkeiten
zusammen. Die Schule ... ermöglicht den Schüler-
innen und Schülern gemäß ihrem Alter und ihrer
Entwicklung ein Höchstmaß an Mitwirkung in Un-
terricht und Erziehung, damit sie ihren Bildungs-
weg individuell und eigenverantwortlich gestalten
und zur Selbständigkeit gelangen können.

§ 46 Rechte und Pflichten der Schülerinnen und
Schüler
(1) Mit der Aufnahme einer Schülerin oder eines
Schülers in eine öffentliche Schule wird ein öffent-
lich-rechtliches Rechtsverhältnis begründet.

(2) Die Schülerinnen und Schüler sind verpflich-
tet, regelmäßig am Unterricht und an den sonsti-
gen verbindlichen Schulveranstaltungen aktiv teil-
zunehmen, die erforderlichen Arbeiten anzuferti-
gen und die Hausaufgaben zu erledigen. An Ganz-
tagsschulen und im Rahmen der verlässlichen
Halbtagsgrundschule gehört auch die außer-
unterrichtliche Betreuung zu den verbindlichen
Veranstaltungen der Schule, soweit die Teilnahme
daran nicht freiwillig ist. Die Schülerinnen und
Schüler sind an die Vorgaben gebunden, die dazu
bestimmt sind, das Bildungs- und Erziehungsziel
der Schule zu erreichen sowie das Zusammenle-
ben und die Ordnung in der Schule aufrechtzuer-
halten.

(3) Die Schülerinnen und Schüler sind ihrem Al-
ter entsprechend über die Unterrichtsplanung ih-
rer Lehrkräfte zu informieren und im Rahmen der
geltenden Bestimmungen an der Gestaltung des
Unterrichts und sonstiger schulischer Veranstal-
tungen zu beteiligen. In Fragen der Auswahl des
Lehrstoffs, der Bildung von Schwerpunkten, der
Reihenfolge einzelner Themen und der Anwen-
dung bestimmter Unterrichtsformen ist den
Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu Vor-
schlägen und Aussprachen zu geben. Soweit Vor-
schläge keine Berücksichtigung finden, sind den
Schülerinnen und Schülern die Gründe dafür zu
nennen.

(4) Vor der Bildung von Kursen innerhalb von Un-
terrichtsfächern sowie vor der Einrichtung von
freiwilligen Arbeits- und Interessengemeinschaf-
ten sollen die Schülerinnen und Schüler gehört und
ihre Vorschläge unter Beachtung der Rahmen-
lehrpläne für Unterricht und Erziehung sowie der
schulorganisatorischen Möglichkeiten berücksich-
tigt werden. Die Schülerinnen und Schüler ent-
scheiden bei alternativen Unterrichtsangeboten im
Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze
selbst, an welchem Unterricht sie teilnehmen. Bei
minderjährigen Schülerinnen und Schülern sind die
Erziehungsberechtigten von der Lehrerin oder
dem Lehrer zu informieren. Haben sich die
Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme an
einer freiwilligen Unterrichtsveranstaltung ent-
schieden, so sind sie für ihre Dauer zur regelmäßi-
gen Teilnahme verpflichtet.

§ 47 Informationsrechte

(1) Die Schülerinnen und Schüler sowie deren Er-
ziehungsberechtigte haben das Recht, in allen
grundsätzlichen und wichtigen Schulan-
gelegenheiten informiert und beraten zu werden.
Dazu gehören insbesondere
1. der Aufbau und die Gliederung der Schule und
der Bildungsgänge,
2. die Übergänge zwischen den Bildungsgängen
und den Schulstufen,
3. die Abschlüsse und Berechtigungen der Bil-
dungsgänge der allgemein bildenden und der be-
ruflichen Schulen,
4. die Grundlagen der Planung und Gestaltung des
Unterrichts, die Grundzüge der Unterrichtsinhalte
und Unterrichtsziele, die Unterrichtsstandards, die
Grundsätze der Leistungsbeurteilung, der Verset-
zung und der Kurseinstufung,
5. ihre Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule
und in überschulischen Gremien.

(3)Die Schülerinnen und Schüler werden in der
Regel im Rahmen des Unterrichts informiert.

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder die
Lehrkräfte informieren die Schülerinnen und Schü-
ler sowie deren Erziehungsberechtigte individuell
und in angemessenem Umfang
1. über die Lern-, Leistungs- und Kompetenz-
entwicklung sowie das Arbeits- und Sozialverhalten
der Schülerin oder des Schülers,
2. über die Kriterien der Leistungsbeurteilung
(Noten, Prüfungen, sonstige Beurteilungen), Ver-
setzung und Kurseinstufung
3. und beraten sie
4. bei besonderen Auffälligkeiten oder Beeinträch-
tigungen in der körperlichen, sozialen, emotiona-
len oder intellektuellen Entwicklung und
5. bei der Wahl der Bildungsgänge.

§ 48 Veröffentlichungen, Meinungsfreiheit der
Schülerinnen und Schüler, Werbung zu politischen
Zwecken
(1) Die Schülerinnen und Schüler haben im Rah-
men der durch das Grundgesetz garantierten Mei-
nungs- und Pressefreiheit auch in der Schule das
Recht, Schülerzeitungen herauszugeben und zu
vertreiben. Eine Zensur findet nicht statt.

(2) Schülerzeitungen sind Druckerzeugnisse sowie
andere akustische, visuelle und elektronische Me-
dien, die von Schülerinnen und Schülern für
Schülerinnen und Schüler einer oder mehrerer
Schulen herausgegeben werden; sie unterliegen
nicht der Verantwortung der Schule.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann im
Einzelfall den Vertrieb einer Schülerzeitung auf
dem Schulgrundstück untersagen, wenn ihr Inhalt
gegen Rechtsvorschriften verstößt oder den Schul-
frieden erheblich stört und die Schulkonferenz den
Konflikt nicht oder nicht rechtzeitig beilegen kann.

(5) Einseitige politische Beeinflussung einschließ-
lich Werbung zu politischen Zwecken sind in schu-
lischen Veranstaltungen und auf  dem Schulgelände
während der Unterrichtszeit nicht zulässig.

§ 49 Gruppen von Schülerinnen und Schülern
(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht,
sich im Rahmen der durch das Grundgesetz ga-
rantierten Vereinigungsfreiheit zu Schülergruppen
zusammenzuschließen. Die Bildung einer Schüler-
gruppe an einer Schule ist der Schulleiterin oder
dem Schulleiter anzuzeigen.

(2) Den Schülergruppen können von den Schul-
behörden Räumlichkeiten und sonstige schulische
Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt
werden, wenn dadurch nicht die Erfüllung des
Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule be-
einträchtigt wird. Die Schulkonferenz kann Grund-
sätze für die Betätigung von Schülergruppen be-
schließen.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann un-
ter den in § 48 Abs. 3 genannten Voraussetzungen
einer Schülergruppe die weitere Betätigung auf
dem Schulgelände ganz oder teilweise untersagen.

§ 83 Aufgaben der Schülervertretung
(1) Die Schülerinnen und Schüler wirken bei der
Verwirklichung der Bildungs- und Erziehungsziele
durch ihre Schülervertretung aktiv und eigenver-
antwortlich mit.

(2) Die Schülervertreterinnen und Schülervertreter
nehmen die Interessen der Schülerinnen und Schü-
ler in der Schule gegenüber den Schulbehörden
wahr und üben die Mitwirkungsrechte der Schüler-
innen und Schüler in der Schule aus. Sie können
im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags
der Schule selbst gestellte Aufgaben in eigener Ver-
antwortung durchführen und zu bildungs-
politischen Fragen Stellung nehmen.

(3) Die Schülervertreterinnen und Schülervertreter
werden von den Schülerinnen und Schülern ge-
wählt und können nur durch sie abgewählt wer-
den. Die Schülervertreterinnen und Schüler-
vertreter dürfen unbeschadet ihrer Verantwortung
für eigenes Handeln wegen ihrer Funktion weder
bevorzugt noch benachteiligt werden.

§ 84 Sprecherinnen und Sprecher der Schülerinnen
und Schüler
(1) Die Schülerinnen und Schüler einer Klasse
wählen ab Jahrgangsstufe 3 spätestens einen Mo-
nat nach Beginn des Unterrichts im neuen Schul-
jahr zwei gleichberechtigte Klassensprecherinnen
oder Klassensprecher sowie ab Jahrgangsstufe 7
zwei Vertreterinnen oder Vertreter für die Klassen-
konferenz. Bestehen in einer Jahrgangsstufe keine
Klassenverbände, wählen die Schülerinnen und
Schüler für jeweils 25 Schülerinnen oder Schüler
aus ihrer Mitte zwei gleichberechtigte Jahrgangs-
sprecherinnen oder Jahrgangssprecher sowie zwei
Vertreterinnen oder Vertreter für die Jahrgangs-
konferenz.

§ 85 Gesamtschülervertretung, Schülerversamm-
lungen
(3) Alle Schülerinnen und Schüler einer Schule
wählen aus ihrer Mitte eine Schulsprecherin oder
einen Schulsprecher und bis zu drei Stellvertreter-
innen oder Stellvertreter.

(4) Die Gesamtschülervertretung wählt aus ihrer
Mitte
1. vier Mitglieder der Schulkonferenz,
2. zwei Mitglieder des Bezirksschülerausschusses,
3. je zwei beratende Mitglieder der Gesamt-
konferenz der Lehrkräfte und der Fachkonferenzen
sowie der Gesamtelternvertretung und
4. je ein beratendes Mitglied weiterer Teil-
konferenzen der Lehrkräfte und der Erziehungs-
berechtigten an der Schule, sofern nicht entspre-
chende Teilkonferenzen der Schülerinnen und
Schüler gebildet wurden.


